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als jede
Boygroup.
Wir sind Nummer 1 bei der
B2B-Kundenzufriedenheit.

Für Ihr Business erreichen wir Unglaubliches.
Mehr davon auf drei.at/business

Commerzialbank:
Keine Amtshaftung
für Aufsichtsmängel
Masseverwalter machte Amtshaftung
geltend, der OGH verneinte das.

Wien. Der Bund haftet nicht für Schäden,
die einer Bank durch behauptete Auf-
sichtsmängel entstanden sind. Das hat
der OGH in der Causa Commerzialbank
Mattersburg entschieden (1 Ob 223/22h).

Der Masseverwalter hatte Amtshaf-
tung geltend gemacht. Er meinte, bei hin-
reichender Kontrolle durch die FMA wä-
ren die Malversationen viel früher aufge-
deckt worden, das hätte – aufgrund einer
früheren Insolvenzeröffnung – weitere
Schäden verhindert. Laut OGH ist es je-
doch nicht Zweck der Normen über die
Bankenaufsicht, das Kreditinstitut selbst
vor Vermögensschäden infolge eigener
fehlerhafter Geschäftsführung zu schüt-
zen. Eine Staatshaftung für behauptete
Fehler bei der Strafverfolgung von Orga-
nen der Bank, wodurch die Insolvenz-
eröffnung ebenfalls verzögert worden sei,
hat der OGH ebenso verneint. (cka)

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Die hohe Inflation, ausgelöst durch die Geld-
politik der EZB und verstärkt durch die Corona-
krise sowie die Energiekrise infolge des Ukrai-
nekriegs, lässt die Menschen verzweifeln. Aber
es gibt Mittel, um wenigstens sein überschüs-
siges Geld vor der Entwertung zu schützen und
es darüber hinaus sogar zu vermehren – sofern
man sich an einige Prinzipien hält.

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

Kika/Leiner. Für hohe Steuerstundungen werden oft Sicherheiten verlangt – warum nicht
auch in diesem Fall? Ja, das wirft Fragen auf. Eine Haftung erscheint aber unwahrscheinlich.

Fehler bei den Steuerstundungen?
VON CHRISTINE KARY

Wien. Bei der Insolvenz von Kika/Leiner ist
der Staat der größte Gläubiger – ihm dürfte
wohl ein hoher zweistelliger Millionenbe-
trag entgehen. Das löste Diskussionen um
pandemiebedingte Steuerstundungen aus,
die das Unternehmen offenbar unbesichert
erhalten hat. Hätten dafür Sicherheiten ver-
langt werden müssen? Und waren die Stun-
dungen überhaupt zulässig, zumal Kika/Lei-
ner ja seit Jahren Verluste einfuhr? „Die
Presse“ fragte den auf Steuerrecht speziali-
sierten Rechtsanwalt Franz Althuber. Eine
Verpflichtung, Sicherheiten zu verlangen,
habe nicht bestanden, betont er.

Bei „normalen“ Stundungen, abseits der
Covid-Sonderregeln, seien Besicherungen
durchaus üblich, gerade bei höheren Beträ-
gen. „Wir führen regelmäßig für Mandanten
entsprechende ,Verhandlungen‘ mit dem Fi-
nanzamt.“ Bei den Covid-Stundungen gab
es allerdings Besonderheiten: Einerseits
musste möglichst schnell gehandelt werden.
„Und andererseits war – wenn man die da-
maligen Informationen, die das BMF schon
im März 2020 veröffentlicht hat, richtig ver-
steht – eine Stundung durch das Finanzamt
zu gewähren, wenn das antragstellende Un-
ternehmen bloß glaubhaft gemacht hat, dass
es infolge von Covid-19 von einem ,Liquidi-
tätsengpass‘ betroffen war.“

Keine Zeit für aufwendige Verfahren
Ob die spätere Einbringung der gestundeten
Beträge möglicherweise gefährdet ist, sei in
der Praxis kein Thema gewesen, sagt Althu-
ber – ein wesentlicher Unterschied zu „nor-
malen“ Stundungen abseits von Covid.
Letztlich sei es darum gegangen, betroffenen
Unternehmen möglichst rasch und unbüro-
kratisch Zahlungserleichterungen zu gewäh-
ren. „Für große Diskussionen oder gar auf-
wendige Sicherheitenbestellungen war hier
schon aufgrund der Menge an Stundungsan-
trägen wohl keine Zeit. Das hätte den Zweck
der Covid-Stundungen eher konterkariert.“

Das war die praktische Seite – streng ju-
ristisch ist die Sache dann doch etwas kom-
plexer. Wann Abgaben laut Gesetz über-
haupt gestundet werden dürfen, ist in der
Bundesabgabenordnung (BAO) geregelt:
Voraussetzung ist demnach, dass die sofor-
tige Entrichtungmit erheblichen Härten ver-
bunden wäre – und dass die Einbringlichkeit
„durch den Aufschub nicht gefährdet wird“
(§ 212 BAO). In der juristischen Fachlitera-
tur wird auch bereits diskutiert, welche
rechtliche Qualität die vom BMF veröffent-
lichten Informationen überhaupt haben.
„Eigentlich handelt es sich dabei nur um die
Meinung der Finanzverwaltung“, sagt Althu-
ber. Geltendes Gesetzesrecht aushebeln
kann das eher nicht. „Man könnte daher
schon darüber diskutieren, ob nicht auch
bei Covid-Stundungen zusätzlich die allge-
meinen Voraussetzungen laut BAO gegeben
sein müssen – also Vorliegen einer erhebli-
chen Härte und Nichtgefährdung der späte-
ren Einbringlichkeit“, sagt der Anwalt.

Haften die Geschäftsführer?
Eine andere Frage ist, ob womöglich die Ge-
schäftsführer haften, wenn gestundete Steu-
ern sich später als uneinbringlich erweisen.
„Grundsätzlich trifft Leitungsorgane von Ka-
pitalgesellschaften eine steuerrechtliche
Ausfallshaftung“, sagt Althuber. Kann die
Gesellschaft Steuern und Abgaben nicht be-
zahlen – was sich allenfalls erst im Insol-
venzfall oder der Höhe nach sogar erst nach

Beendigung der Insolvenz herausstellt –
„besteht somit ein potenzielles persönliches
Haftungsrisiko für den oder die Geschäfts-
führer“. Allerdings haftet ein Geschäftsfüh-
rer nur bei einer schuldhaften Pflichtverlet-
zung – wenn er also auf vorwerfbare Weise
steuerrechtliche Bestimmungen, z. B. Zah-
lungsverpflichtungen, verletzt und in weite-
rer Folge – etwa aufgrund einer Insolvenz –
die Steuern nicht mehr einbringlich sind.

Bei Stundungen (auch abseits von Covid)
stellt sich dabei immer die Frage, was im
Stundungsantrag behauptet wird. Werden
fehlerhafte Angaben gemacht, „so kann
schon darin eine Pflichtverletzung liegen, die
für den späteren Abgabenausfall kausal ist.
Dann ist – neben strafrechtlichem Unge-
mach – auch eine persönliche Haftung denk-
bar“, sagt der Anwalt. Bei Covid-Stundungen
bestand allerdings die Besonderheit, dass le-
diglich ein „Liquiditätsengpass“ vorliegen
musste, um den Antrag stellen zu können.

Ob die Stundung zur Gefährdung der späte-
ren Einbringlichkeit geführt hat, war (zumin-
dest laut den veröffentlichen Informationen
und der Praxis der Finanzverwaltung) irrele-
vant. Bestand also ein Liquiditätsengpass,
wurde der Antrag rechtzeitig (vor Fälligkeit
der Steuern) gestellt und wurden keine fal-
schen Angaben oder Zusicherungen ge-
macht, „ist meines Erachtens das Vorliegen
einer haftungsrelevanten Pflichtverletzung
kaum denkbar, weil dem Geschäftsführer
kein persönlicher Vorwurf gemacht werden
kann“, resümiert Althuber.

Fazit: Selbst wenn die Finanzverwaltung
die Stundungsregeln im Kontext mit Covid
zu großzügig ausgelegt haben sollte – und
falls sich erweisen sollte, dass schon zum da-
maligen Zeitpunkt die Einbringlichkeit der
Steuern gefährdet war – erscheint eine Haf-
tung in diesem Zusammenhang wenig wahr-
scheinlich. Wenn überhaupt, hätte sich der
Fiskus diesen Ausfall selbst zuzuschreiben.
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